
Leitgedanken für eine Reform des Netzwerks Grundeinkommen

Ergebnisse der Tagung des AK Demokratie und Transparenz am 19./20.4. in Göttingen 

I. Ausgangspunkte (G. Sölken): 

Ausgangspunkt der Diskussion über die Reform des Netzwerks waren die auf der MV 2007 in 
Hannover geäußerten Kritikpunkte:

• dass die 2004 beschlossene Satzung des Netzwerks sowohl dem Wachstum von ca. 50 
Gründungsmitgliedern  auf  jetzt  ca.  1650  Mitglieder  als  auch  den  neu  entstandenen 
Regionalinitiativen nicht mehr gerecht werde. 

• dass  zwischen  den  nur  jährlich  tagenden  Mitgliederversammlungen  (MV)  keine 
demokratische  Mitwirkung  der  Mitglieder,  Mitgliedsorganisationen  (MO)  und 
Regionaliniativen  (RI)  gegenüber  dem  Exekutivgremium  des  Netzwerks,  dem 
sechsköpfigen SPK, gegeben sei.

• dass  der  SPK  als  Handlungsebene  des  Netzwerks  dem  von  den  RIs  gestellten 
Unterstützungs-  und  Dienstleistungsanspruch  (Unterstützung  bei  der  Gründung 
regionaler Initiativen, Infomaterialien, Referentenservice) nicht gerecht werde.

• dass  das  Netzwerk,  vertreten  durch  die  Mitglieder  des  SPK,  in  der  öffentlichen 
Meinungsbildung zum bedingungslosen Grundeinkommen (bGE) praktisch keine Rolle 
spiele.  Eine  kontinuierliche  Öffentlichkeitsarbeit  finde  nicht  statt,  die  Kampagnen-
Fähigkeit sei nicht gewährleistet.

Vor  dem Hintergrund dieser  Kritikpunkte  wurden auf  der  MV in  Hannover  folgende  zentrale 
Forderungen gestellt: 

1. eine Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit des Netzwerks
2. die Einrichtung einer professionell arbeitenden Geschäftsstelle
3. eine  vollständige  Überarbeitung  der  Satzung  des  Netzwerks  mit  dem  Ziel  der 

Demokratisierung der Entscheidungsabläufe zwischen den MVs. 

Daraufhin wurden die Kommissionen „Geschäftsstelle“ und „Demokratie und Transparenz“ von 
der MV mit der Aufgabe betraut, Vorschläge einer Reform des Netzwerks auszuarbeiten, über 
die eine außerordentliche Mitgliederversammlung in der ersten Jahreshälfte 2008 beschließen 
sollte. Nach derzeitiger Planung soll diese außerordentliche Mitgliederversammlung am 5. Juli 
2008 in Hannover stattfinden.

Auf einer Klausurtagung des AK Demokratie und Transparenz am 19./20.4. in Göttingen wurde 
ein  erster  Satzungsvorschlag  („Kölner  Satzungsentwurf“,  auf  der  Homepage  des  Netzwerks 
veröffentlicht)  diskutiert.  Die  vorläufigen  Ergebnisse  der  Diskussion  wurden  in  dem  unten 
stehenden Protokoll von verschiedenen Protokollanten zusammengefasst. 

II. Leitungsebene des Netzwerkes: Sprecherkreis o. Netzwerkrat (C. Benecke)

Der im Kölner Satzungsentwurf enthaltene Vorschlag, die Beteiligung der regionalen Initiativen 
durch  ein  neu  zu  schaffendes  Gremium,  den  Netzwerkrat,  sicherzustellen,  ist  positiv 
aufgenommen worden. Allerdings wurden Bedenken laut, die im Kölner Entwurf vorgesehenen 
Aufteilung  in  die  drei  Leitungsgremien  (Sprecherkreis,  Netzwerkrat  und  Koordinierungskreis) 
könnte  ein  bürokratisches  Monstrum schaffen,  das  neue  interne  Reibungsverluste  erzeugen 
könnte. Um diesem Einwand Rechnung zu tragen, die Beteiligung der regionalen Initiativen bei 
der Entscheidungsfindung des Netzwerkes aber trotzdem zu ermöglichen, wurden zwei weitere 
mögliche Konstruktionen diskutiert.
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a) SPK 7 = 4 Regios + 3 MV
Regionalkonferenzen (z. B. nord/west/ost/süd) wählen jeweils einen Sprecher, der die Region 
direkt  im SPK vertritt.  Um einen zu großen Sprecherkreis  zu vermeiden,  sind wir  dabei von 
zunächst  4  Regionalkonferenzen  ausgegangen.  Zusätzlich  zu  den  so  in  den  Sprecherkreis 
gewählten  vier  Regionalvertretern  wählt  die  Mitgliederversammlung  regionsunabhängig  drei 
weitere Sprecher. Bei diesem Modell  gibt es nur eine Leitungsebene, den Sprecherkreis. Als 
Manko wurde bereits in der Diskussion bemerkt, dass die vier Regionalkonferenzen künstliche 
Gebilde  sind,  die  erst  aus  dem  Boden  gestampft  werden  müssten.  Des  Weiteren  wurden 
Befürchtungen laut, dass, wenn eine „Region“ ein zu großes Gebiet umfasst, die Anbindung und 
Einflussnahme der einzelnen Initiativen nicht gewährleistet ist.

b) SPK 5 = 5 von x Regios, gewählt durch MV
Die Regionalkonferenzen wählen jeweils einen Sprecher, der sie im Netzwerkrat  vertritt.  Aus 
diesem Netzwerkrat wählt die MV den fünfköpfigen SPK. Die Zahl der möglichen Kandidaten 
ergibt  sich  dabei  daraus,  wieviele  Regionalkonferenzen  bzw.  regionale  Mitgliedsverbände 
entstehen.  Nachteil  dieses Modells  ist,  dass die  regionale  Zugehörigkeit  ausschlaggebendes 
Kriterium wird und die Berücksichtigung des pluralen Spektrum ebenso wie bündnispolitischer 
Aspekte kaum möglich ist. 

III. Arbeitsfähigkeit/Geschäftsstelle/Öffentlichkeitsarbeit (C. Schlee)

Die Frage, durch welche Maßnahmen im Netzwerk „Arbeitsfähigkeit“ hergestellt werden kann, 
bestimmte einen großen Teil  der Diskussion,  vor allem in Abgrenzung von der Aufgabe von 
„medialer  Repräsentanz“.  In der Diskussion kristallisierte sich heraus,  dass beide Ansprüche 
nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten. 

Angeregt wurde, repräsentative Funktionen durch ein Beirats-Gremium zu gewährleisten, dem 
prominente  Vertreter  der  Grundeinkommens-Bewegung  und  Vertreter  von  Parteien  oder 
gesellschaftlichen Interessengruppen angehören können. Der neue Sprecherkreis könnte sich 
dann  als  reines  Arbeitsgremium  aus  der  Mitte  seiner  Mitglieder  zusammensetzen,  was 
Unabhängigkeit und „Wir“-Gefühl des Netzwerks stärken würde.  

Einigkeit  bestand  darüber,  dass  effektive  Netzwerkarbeit  neben  einem  arbeitsfähigen 
Sprecherkreis eine diesen unterstützende professionelle Öffentlichkeitsarbeit benötigt, die selbst 
nicht  von  SPK-Mitgliedern  wahrgenommen  werden  sollte.  Hingewiesen  wurde  in  diesem 
Zusammenhang darauf, dass die Funktionsbezeichnung „Sprecher“ missverständlich wird für ein 
Leitungsgremium, das seine Öffentlichkeitsarbeit an separate Sprecher delegiert. 

Außerdem soll eine professionalisierte Finanzakquise institutionalisiert werden. Beide Aufgaben 
sind in der Geschäftsstelle zu bündeln, die als Anlaufstelle für die Mitglieder und die Presse 
fungiert.  Unabdingbare Voraussetzung für  die  Wahrnehmung dieser  Aufgaben ist  jedoch die 
Erhebung von Mitgliedsbeiträgen. 

IV. Mitgliedsbeiträge (C. Schlee)

Es  herrschte  weitgehende  Einigkeit  (Mehrheitsmeinung),  dass  Mitgliedsbeiträge  (als 
„Regelbeiträge“) erhoben werden müssen. Bei der Frage, ob eine vollständige Befreiung möglich 
sein sollte, oder aber ein symbolischer Mindestbetrag von z. B. 1€ pro Monat erhoben werden 
müsste, war der Arbeitskreis geteilter Meinung. 
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V. Umgang mit dem Förderverein (C. Schlee)

Zwei  Modelle  prägten  die  Diskussion  über  den  Umgang  mit  dem  bereits  existierenden 
Förderverein:  Zum einen  der  Vorschlag,  das  Netzwerk  zumindest  partiell  in  den  Verein  zu 
integrieren  und  zahlenden  Mitgliedern,  möglicherweise  auch  nach  einer  gewissen 
Übergangszeit, den Beitritt zum Verein zu ermöglichen. Es seit nötig, den zahlenden Mitgliedern 
Entscheidungskompetenz bei der Verwendung ihrer Gelder zuzubilligen. 

Das andere Modell  empfiehlt  die bei  attac gewählte  und weitgehend in der Praxis  bewährte 
Struktur,  nach  der  die  Leitungsgremien  des  Netzwerks  mit  dem  Vorstand  bzw.   der 
Geschäftsführung des Fördervereins identisch sein müssen. Eine Struktur wie die jetzige, bei der 
Vorstandsmitglieder  des  Vereins  amtierend  sind,  die  keine  offizielle  Leitungsfunktion  im 
Netzwerk innehaben, sollte demnach ausgeschlossen werden. Dies könnte erfolgen durch die 
Ansetzung von Wahlen des Fördervereins direkt nach SPK-Wahlen, deren Ergebnisse sich in 
der Besetzung der Vereinsposten spiegeln sollte. 

Konkretisierung Verein (R. Ulmer) 

Es  gibt  3  Varianten  für  eine  Kombination  Netzwerk  und  Förderverein.  Vorbemerkung:  das 
vereinsrechtliche Konstrukt Förderverein gibt es nicht mehr. Beim „Förderverein“ handelt es sich 
um eine informelle Benennung des Vereins, der der Verwaltung der Finanzen des Netzwerks GE 
dienen soll.

1. Jetzige Variante: kleiner Verein (beschlossen auf der MV Dezember 2004)

Mitglieder: nur die Sprecher und Sprecherinnen plus ehemalige Sprecher und Sprecherinnen 
sind  Mitglieder  des  Vereins.  Dass  auch  ehemalige  Sprecher  und  Sprecherinnen 
Vereinsmitglieder bleiben sollen, hat den Grund, möglichst wenig notariell zu beglaubigende 
(und  damit  Zeitaufwand  und  Notarkosten  verursachende)  Änderungen  des  Vereins  zu 
verursachen.

Die  Mitglieder  des  Netzwerks  sind  formell  kein  beschlussfähiges  Gremium des  Vereins, 
haben  also  z.B.  keinen  Zugriff  auf  die  Finanzmittel  des  Vereins.  Jedoch  wird  davon 
ausgegangen,  dass  a)  die  gewählten  Sprecher  und  Sprecherinnen  auch  als 
Vereinsmitglieder  im  Sinne  der  Mitglieder  des  Netzwerks  agieren,  und  dass  b)  die 
ehemaligen SprecherInnen sich lediglich formell als Vereinsmitglieder begreifen.

Mitgliedsbeiträge  der  Netzwerk-Mitglieder  wären  in  dieser  Variante  keine  offiziellen 
Vereinsmitgliedsbeiträge,  sondern  Spenden.  Solche  Unterstützungsbeiträge  können 
durchaus  den  Charakter  ganz  „normaler“  Mitgliedsbeiträge  erhalten,  z.B.  mit  einem 
Dauerauftrag  von  x  Euro  pro  Monat.  Einige  Mitglieder  machen  das  bereits  so,  mit 
unterschiedlichen Beträgen.

2. Variante: Verein der Aktiven (Vorschlag Wolfgang Sandmann) 

Der  Verein  betreibt  so  etwas  wie  ein  kontrolliertes  Wachstum.  „Vieles  spricht  dafür, 
engagierte Akteure, die dies wollen, als Mitglieder in den Förderverein aufzunehmen, und 
über  eine  Geschäftsordnung  des  Vereins  demokratische  Entscheidungsprozeduren 
innerhalb  des  Vereins  unter  Einbeziehung  von  Briefwahl  und  zukünftig  vermehrt 
elektronischen  Abstimmungsmöglichkeiten  einzuführen.“  (Wolfgang  Sandmann).  Die 
Mitglieder zahlen 10 € Monatsbeitrag, ermäßigt (ohne Bedürftigkeitsprüfung) 5 €.

3. Variante: das Netzwerk als Verein

Alle Netzwerk-Mitglieder, die dies wollen, treten dem Verein bei. Offizielle große Vereins-
Mitgliederversammlungen.  Geregelte  Mitgliederverwaltung,  Mahnwesen.  Faktischer 
Ausschluss der Mitglieder, die nur lockere Netzwerk-Mitglieder, nicht aber Vereinsmitglieder 
sein wollen.
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Für  die  drei  Varianten  wären  Erfahrungsberichte  ähnlicher  Organisationen  interessant: 
hinsichtlich  Demokratie,  Beitragsaufkommen,  Verwaltungsaufwand,  Anforderungen  an 
individuelles Engagement, an kommunikative Kompetenz, Wirkung nach „außen“, Beschäftigung 
nach „innen“, ...   Nähere Details folgen von Robert in Absprache mit Hardy Krampertz/attac.

VI. Präambelvorschlag 

Der Kölner  Vorschlag  zur  Präambelformulierung wurde  von  Teilnehmern  der  AK-Sitzung  als 
nicht ausreichend kritisiert. Ingmar Kumpmann erklärte sich bereit, einen Entwurf anzufertigen, 
der hier veröffentlicht wird und als Diskussionsgrundlage dienen soll. 

Präambel 

Das Netzwerk Grundeinkommen ist ein Zusammenschluss von Menschen und Gruppen mit dem 
Ziel eines bedingungslosen Grundeinkommens,

- in existenzsichernder Höhe,
- auf das ein individueller Rechtsanspruch besteht,
- welches ohne Bedürftigkeitsprüfung
- und ohne Zwang zur Arbeit

ausgezahlt wird.

Das  Grundeinkommen  soll  so  hoch  sein,  dass  es  Existenzsicherung  und  gesellschaftliche 
Teilhabe für alle garantiert. Es bedeutet die Abschaffung der Armut. Es soll individuell, also frei 
von Unterhaltsverpflichtungen von Verwandten oder Lebenspartner/inne/n, gezahlt werden und 
damit persönliche Abhängigkeiten überwinden helfen. Eine Bedürftigkeitsprüfung wird abgelehnt,  
wobei  das  Grundeinkommen  aber mit  dem Steuer-  und  Beitragssystem abgestimmt  werden  
muss.  Das  Grundeinkommen  ist  mit  keinem  Zwang  zur  Arbeit  oder  zur  Gegenleistung  
verbunden, sondern eröffnet den Menschen die Freiheit für eine Vielzahl von Tätigkeiten und 
Lebensformen.

Ziele, Aufgaben und Vernetzung des Netzwerks Grundeinkommen 

Das  Netzwerk  Grundeinkommen  tritt  für  die  Einführung  eines  bedingungslosen 
Grundeinkommens  entsprechend  den  vier  Kriterien  ein.  Dabei  legt  es  sich  nicht  auf  ein  
bestimmtes  Finanzierungsmodell  fest,  sondern  unterstützt  die  ergebnisoffene  Diskussion 
verschiedener Modelle. Das Netzwerk Grundeinkommen sucht  die Diskussion mit  politischen 
Entscheidungsträgern,  Wirtschafts-  und  Sozialverbänden,  Gewerkschaften,  sozialen  
Bewegungen und allen Gesellschaftsmitgliedern und fördert die wissenschaftliche Debatte zum  
Grundeinkommen und zu allen damit zusammenhängenden Fragen. Es sucht das Bündnis mit  
allen Befürworter/inne/n des Grundeinkommens und die offene und sachliche Diskussion mit  
den Kritiker/inne/n der Idee.

Das Netzwerk  Grundeinkommen arbeitet  mit  den Anhänger/inne/n des Grundeinkommens in  
anderen Ländern zusammen und unterstützt die internationale Verbreitung der Idee. Es hat sich 
auf  internationaler  Ebene mit  dem 1986 gegründeten  „Basic  Income Earth  Network“  (BIEN) 
vernetzt und ist von diesem anerkannt.

Das  Netzwerk  Grundeinkommen  dient  ferner  allen  Personen und  Gruppen,  die  sich  für  ein  
Grundeinkommen einsetzen, als Diskussionsforum und zum Informationsaustausch.
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VII. Pluralität, Bündnisfähigkeit, Mitgliedsorganisationen (G. Sölken)

Bei den Teilnehmern herrschte Einigkeit, dass neben regionalen Aspekten auch die politische 
(Richtungs-)Pluralität Berücksichtigung finden müsse, so dass sich – ausgehend von den vier 
Kriterien - sowohl die Anhänger eher linker als auch marktliberaler GE-Konzepte in den Gremien 
des  Netzwerks  vertreten  sehen  können.  Nach  längerer  kontroverser  Diskussion  wurde 
eingeräumt, dass es durchaus sinnvoll sei, eng mit großen Organisationen wie z. B. attac und 
KAB zusammenzuarbeiten. 

Die Form dieser Zusammenarbeit  müsse allerdings neu durchdacht und von den Mitgliedern 
breit  diskutiert  werden.  Ob  es  beispielsweise  sinnvoll  sei,  wie  in  der  bisherigen  Satzung 
formuliert, die Repräsentanz dieser und anderer Organisationen unmittelbar im Sprecherkreis zu 
institutionalisieren,  wurde  bezweifelt.  Die  Vertretung  von  Organisationen  sei  gegenüber  der 
demokratischen Berücksichtigung der gesamten Mitglieder nachrangig zu behandeln. 

Außerdem war Mehrheitsmeinung, dass der SPK in erster Linie als Arbeitsgremium definiert 
werden müsse, Repräsentanzgesichtspunkte könnten dem zuwiderlaufen (In den SPK gewählte 
Vertreter  aus  Verbänden  können  sich  erfahrungsgemäß  zeitlich  oft  nicht  entsprechend 
einbringen). Die Repräsentanz von dem Netzwerk nahe stehenden Organisationen lasse sich 
möglicherweise besser in entsprechenden Beiratsgremien gewährleitsten (siehe III).  

Es wurde befürwortet,  den regionalen Initiativen mehr Möglichkeiten einzuräumen (sofern sie 
das wollen), im Sprecherkreis oder anderen Entscheidungs-Gremien des Netzwerks vertreten zu 
sein. Andererseits wurden auch Bedenken geäußert, dass die Wahl des SPK nach einem reinen 
Regionalprinzip dazu führen könne, dass die unterschiedlichen politischen Richtungen in einem 
zukünftigen SPK nicht mehr angemessen vertreten seien, was dem Anspruch der Pluralität nicht 
gerecht werde. 

Vergrößerter SPK + Exekutivgremium (Vorschlag G. Sölken, nicht im AK diskutiert)

Den  hier  erörterten  Gesichtspunkten  Pluralität,  Bündnisfähigkeit,  Regionalaspekte  könnte 
eventuell  durch  eine  Vergrößerung  des  SPK Rechnung getragen  werden.  Zum Beispiel  auf 
insgesamt 14 Mitglieder, wobei die eine Hälfte aus den Regionen entsandt und die andere Hälfte 
auf der MV gewählt  werden könnte. Um die Handlungsfähigkeit  dieses großen Gremiums zu 
sichern,  wäre  es  sinnvoll,  jeweils  zu  Jahresbeginn  die  Termine  und  Tagungsorte  für  vier 
zweitägige Arbeitssitzungen aller 14 Mitglieder festzulegen. 

Aus  diesem  Kreis  ließe  sich  durch  die  MV  ein  aus  (z.  B.)  fünf  Personen  bestehendes 
geschäftsführendes  Exekutivgremium  wählen,  um  die  aktuelle  Entscheidungs-  und 
Arbeitsfähigkeit sicherzustellen. 

Allerdings würde es wenig Sinn machen, dieses Gremium weiterhin als SprecherInnenkreis zu 
bezeichnen (siehe hierzu auch die Ausführungen zur Öffentlichkeitsarbeit). Angemessener wäre 
u.  U.  die bereits in einem anderen Zusammenhang im Kölner Antrag gewählte Bezeichnung 
„Netzwerkrat“. 

Insgesamt erscheint  aber vor  allem ein Aspekt  unbefriedigend: So lange das Netzwerk  über 
keine  realisierten Regionalverbände verfügt, kann die angestrebte Berücksichtigung regionaler 
Initiativen  und  Gesichtspunkte  nicht  in  der  gewünschten  Weise  funktionieren.  Wenn  die 
Integration  der  regionalen  Initiativen  gewünscht  ist,  sollte  der  Prozess  der  regionalen 
Vernetzungen bis zur nächsten ordentlichen MV intensiviert werden. Übergangsweise wäre es 
denkbar,  bei  der  nächsten  MV  eine  bestimmte  Zahl  von  Mitgliedern  unter  ausdrücklicher 
Berücksichtigung regionaler Aspekte in den SPK bzw. den Netzwerkrat zu wählen. 
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